
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1962/1/30 10Os46/62
(10Os47/62), 9Ob56/03f

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1962

Norm

GOG §78 Abs4

GOG §85

GOG §97

Rechtssatz

Zur Abgrenzung zwischen § 78 Abs 4 GOG und § 85 GOG.

Entscheidungstexte

10 Os 46/62

Entscheidungstext OGH 30.01.1962 10 Os 46/62

Veröff: EvBl 1962/235 S 270

9 Ob 56/03f

Entscheidungstext OGH 10.09.2003 9 Ob 56/03f

Beisatz: Ordnungsstrafen nach § 78 Abs 4 GOG sind vom Vorsteher des Bezirksgerichtes als

Justizverwaltungsorgan aus Anlass einer Aufsichtsbeschwerde zu erlassen. Hingegen stellt die Verhängung einer

Ordnungsstrafe nach § 85 Abs 1 GOG - diese ist über Parteien zu verhängen, die im Außerstreitverfahren in

schriftlichen Eingaben die dem Gericht schuldige Achtung durch beleidigende Ausfälle verletzen - eine Maßnahme

der Rechtsprechung dar. (T1)
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